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Verwaltungsgeschäftsordnung für die Hochschule Fulda  
vom 29. Mai 2018 
 
Das Präsidium der Hochschule Fulda hat folgende Geschäftsordnung beschlossen: 
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§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Diese Geschäftsordnung gilt für alle Mitglieder der Hochschule Fulda, die 
Verwaltungstätigkeiten ausüben. Die Verwaltung der Hochschule Fulda gliedert sich 
in Abteilungen, zentrale Einrichtungen, Stabsstellen und die Fachbereichs-
verwaltungen. Den übrigen Organisationseinheiten der Hochschule wird die 
entsprechende Anwendung dieser Geschäftsordnung empfohlen. 
 
(2) Die Zuordnung der Mitarbeiter*innen sowie die Aufgabenverteilung und die 
Vertretung bei Abwesenheit sind im Geschäftsverteilungsplan geregelt. 
Die Geschäftsordnung ist zusammen mit dem Geschäftsverteilungsplan und dem 
Organigramm Grundlage für die Arbeit der gesamten Verwaltung. Sie gestaltet den 
Verwaltungsablauf einheitlich und dient dem Ziel, die Aufgaben zügig und effektiv zu 
erfüllen. 
 
(3) Von den Vorgesetzten ist bei der Einarbeitung neuer Beschäftigter auf die 
Geschäftsordnung hinzuweisen. Die Beschäftigten sind verpflichtet, sich mit dem 
Inhalt vertraut zu machen und die Arbeit danach auszurichten. 
 
 
§ 2 Grundsätze der Zusammenarbeit, Dienstleistungsgedanke 
 
(1) Um einen effizienten und ordnungsgemäßen Dienstbetrieb zu sichern, ist 
innerhalb der und zwischen den einzelnen Organisationseinheiten (verwaltende 
Stellen) eine enge, kollegiale Zusammenarbeit notwendig. Ein kooperativer und 
vertrauensvoller Umgang der Beschäftigten untereinander sowie gegenseitige 
Anerkennung sind Grundvoraussetzungen für eine effektive Aufgabenerfüllung. Eine 
gute innerbetriebliche Kommunikation soll den Informationsaustausch unter den 
Beschäftigten sowie zwischen Mitarbeiter*innen einerseits und Vorgesetzten 
andererseits ermöglichen und das Engagement fördern. 
 
(2) Die gesamte Verwaltung präsentiert sich als moderner Dienstleistungsbetrieb. Die 
Verwaltungsdienstleistungen sind an den Interessen der Hochschule auszurichten 
und unterliegen der ständigen Optimierung. Im Dialog der verwaltenden Stellen mit 
den Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule werden gemeinsam 
Entscheidungen gesucht und der Verwaltungsvollzug transparent gemacht. 
 
(3) Vorgesetzte informieren ihre Mitarbeiter*innen über alle Belange, die deren 
Aufgabengebiet betreffen. Darüber hinaus geben sie Informationen zu 
übergreifenden Sachverhalten und Hintergründen von Entscheidungen, die es 
ermöglichen, die Arbeit in umfassendere Zusammenhänge einzuordnen. Die 
Mitarbeiter*innen informieren ihre Vorgesetzten über wichtige Vorgänge ihres 
Tätigkeitsbereiches. 
 
(4) Vorgesetzte beteiligen ihre Mitarbeiter*innen im Rahmen ihres jeweiligen 
Verantwortungsbereichs an den Entscheidungen, die in der Organisationseinheit 
anfallen. Sie fördern den Leistungswillen, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und 
zur Übernahme von Verantwortung sowie die Kreativität der Mitarbeitenden. Dies 
kann insbesondere durch Personalführungsgespräche, Zielvereinbarungen und 
Mitarbeitenden-/Vorgesetztengespräche geschehen. 
 



3 
 

(5) Vorgesetzte können regelmäßig Dienstbesprechungen (z.B. 
Abteilungsbesprechungen) mit ihren Mitarbeiter*innen durchführen. Diese dienen 
neben der Erfüllung der Leistungsaufgaben dem Informations- und 
Erfahrungsaustausch sowie der Koordinierung der Arbeit. 
 
 
§ 3 Beauftragte 
 
(1) Die Präsident*in bestellt je eine  
- Behindertenbeauftragte* für Personal,  
- Behindertenbeauftragte* für Studierende, 
- Datenschutzbeauftragte*, 
- Frauenbeauftragte (ggf. mehrere), 
- Korruptionspräventionsbeauftragte*, 
- IT-Sicherheitsbeauftragte*, 
- Sicherheitsbeauftragte für verschiedene Bereiche. 
 
Interessenkonflikte sind zu vermeiden. 
 
(2) Die Beauftragten sind im Rahmen der Geschäftsverteilung des Präsidiums dem 
jeweiligen Präsidiumsmitglied unterstellt. Datenschutzbeauftragte und 
Frauenbeauftragte sind weisungsfrei. 
 
(3) Die Beauftragten sind bei allen Vorhaben, die ihre Aufgaben tangieren, frühzeitig 
zu beteiligen.  
 
 
§ 4 Posteingang 
 
(1) Posteingänge sind alle Dokumente, die der Hochschule Fulda elektronisch oder in 
Papierform zugeleitet werden. Die Poststelle darf grundsätzlich nicht für private 
Zwecke genutzt werden, insbesondere nicht für die Annahme von Paketen. 
 
(2) Soweit nicht eine der nachfolgenden Ausnahmen vorliegt, werden die 
Posteingänge von der Poststelle in Empfang genommen (ausgenommen HLB - 
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz sowie Hochschulzentrum Fulda Transfer, Heinrich-
von-Bibra-Platz 1b), geöffnet und mit einem Eingangsstempel versehen. Die in den 
Eingängen aufgeführten Anlagen werden auf Vollständigkeit geprüft. Das Fehlen von 
Anlagen wird rechts neben dem Eingangsstempel vermerkt. Im Eingangsstempelfeld 
trägt die Poststelle die federführende Stelle ein; bei Unklarheiten ist das 
Personalmanagement hinzuzuziehen. Danach werden die Posteingänge den 
federführenden Stellen zugeleitet. 
 
(3) Interne Post, die mit der Hauspost eingeht, wird den Stellen der Zentralverwaltung 
oder den Fachbereichen ungeöffnet zugeleitet. 
 
(4) Posteingänge, die direkt in den verwaltenden Stellen eingehen, sind mit 
Namenszeichen und Datum zu versehen. 
 
(5) Posteingänge mit dem Zusatz "persönlich", "vertraulich" oder "c/o" sowie 
Posteingänge ohne Hinweis auf die Institution Hochschule Fulda werden den 
Adressaten ungeöffnet zugeleitet; der Eingangsstempel wird auf dem Kuvert 



4 
 

angebracht. Enthalten diese Eingänge dienstliche Mitteilungen, so hat die 
Empfänger*in das Schreiben mit Namenszeichen und Datum zu versehen und die 
Bearbeitung zu veranlassen. 
 
(6) Posteingänge, die ausdrücklich an wissenschaftliche Einrichtungen, die HLB, 
Prüfungsausschüsse, Institute und andere fachbereichsinterne Gremien adressiert 
sind, werden ungeöffnet weitergeleitet. 
 
(7) Die Erlasse des HMWK werden von der Poststelle ungeöffnet an das 
Präsidialbüro weitergeleitet, dort geöffnet, mit einem Eingangsstempel versehen und 
an K weitergeleitet; elektronische Erlasse leitet das Präsidialbüro direkt an K weiter. 
Das Kanzlersekretariat druckt ggf. elektronische Erlasse vollständig (soweit sinnvoll, 
s. § 14 Abs. 2) aus und fertigt nach Verfügung durch K auch Kopien für die übrigen 
Präsidiumsmitglieder (i.d.R. ohne Anlagen); es führt eine elektronische 
Erlassübersicht. 
 
(8) Schreiben an den Personalrat, an die Jugend- und Auszubildendenvertretung, an 
die Schwerbehindertenvertretung und an die Beauftragten sind ungeöffnet 
weiterzuleiten. 
Beauftragte geben Posteingänge, die von allgemeiner Bedeutung oder von 
besonderer Wichtigkeit für die Belange der Hochschule Fulda sind, an P oder K zur 
Kenntnisnahme. 
 
(9) Umschläge sind bei den Posteingängen zu belassen, sofern sie einen 
Zustellungsvermerk tragen, der Tag des Schreibens nicht deutlich erkennbar ist, das 
Datum des Poststempels für die Fristwahrung relevant ist, der Umschlag amtliche 
Vermerke trägt oder der Absender aus dem Schriftverkehr nicht eindeutig hervorgeht. 
Mitgesandte Postwertzeichen sind grundsätzlich den Eingängen zu entnehmen und 
nur für Dienstsendungen zu verwenden. Freiumschläge sind bei den Eingängen zu 
belassen. 
 
(10) Postsendungen, für die eine Nachgebühr erhoben werden soll, gehen in der 
Regel an den Absender zurück. 
 
(11) Fehlgeleitete Sendungen sind an die richtigen Empfänger*innen weiterzuleiten. 
Soweit sie geöffnet wurden, werden sie wieder verschlossen und erhalten den 
Vermerk "Irrtümlich geöffnet" und das Namenszeichen mit Datum. 
 
(12) Von Eil- und Terminsachen, deren Bearbeitung an kurze Fristen gebunden ist, 
ist der federführenden Stelle unverzüglich eine Kopie zuzuleiten, wenn sie nicht 
direkt an die federführende Stelle geleitet werden; dies ist auf dem Original mit 
Datum und Uhrzeit zu vermerken. 
Schriftsätze zu laufenden Gerichtsverfahren sind umgehend an das Justiziariat zu 
geben. 
 
(13) Externe und interne Posteingänge vertraulichen Inhalts sind so zu behandeln, 
dass sie Unbefugten nicht bekannt werden. Personalangelegenheiten sind stets 
vertraulich zu behandeln, d.h. in verschlossenen Umschlägen oder persönlich zu 
transportieren. Personalsachen dürfen nur den mit der Bearbeitung betrauten 
Beschäftigten zugänglich gemacht werden. Die Bestimmungen des Datenschutzes 
sind zu beachten. 
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(14) Per Telefax direkt in verwaltenden Stellen eingehende Sendungen sind 
unverzüglich an die federführende Stelle weiterzuleiten. Diese entscheidet über die 
weitere Behandlung der Sendung. 
Per Telefax eingehende Sendungen, deren Inhalt auch für andere von Interesse ist, 
werden mit Namenszeichen und Datum versehen und mit einem entsprechenden 
Vermerk in den Geschäftsgang gegeben. Der Postlauf ist festzulegen. Per Telefax 
eingehende Schreiben der Ministerien sowie Schreiben von übergeordneter 
Bedeutung sind der Präsident*in vorzulegen. 
 
(15) Per E-Mail bei den einzelnen Beschäftigten eingehende Posteingänge, deren 
Inhalt auch für andere Stellen oder das Präsidium von Interesse sind, sind per 
elektronischer Weiterleitungsfunktion in den Geschäftsgang zu geben. Nur in 
Ausnahmefällen sollten die E-Mails zur weiteren Bearbeitung ausgedruckt werden. 
Näheres zu E-Mails ist in § 15 dieser Geschäftsordnung geregelt. 
 
 
§ 5 Sicht- und Bearbeitungsvermerke 
 
(1) Die Präsident*in, die Vizepräsident*innen, die Kanzler*in und die Leiter*innen der 
einzelnen Organisationseinheiten versehen alle Eingänge und sonstigen Vorgänge, 
die ihnen vorgelegt werden, mit Sicht- und ggf.  Bearbeitungsvermerken. 
 
(2) Folgende Bearbeitungsvermerke sind zu verwenden und haben folgende 
Bedeutung: 
 
#  P - Schlusszeichnung der Präsident*in (P) vorbehalten 
# VP - Schlusszeichnung der Vizepräsident*in (VP) vorbehalten 
# K - Schlusszeichnung der Kanzler*in (K) vorbehalten 
# D - Schlusszeichnung der Dekan*in (D) vorbehalten 
eilt - bevorzugte Bearbeitung 
sofort - unverzügliche Bearbeitung vor allen anderen Vorgängen 
b.R. - bitte Rücksprache 
b.A. - bitte Anruf 
b.V. - bitte Vorgang 
z.K. - zur Kenntnis 
z.M. - zur Mitzeichnung 
z.U. - zur Unterschrift 
z.V. - zum Vorgang 
zh  -  zuständigkeitshalber 
Ǿ - Kopie 
@ - elektronische Kopie (z.B. Scan) 
n.A.z.K. - nach Abgang zur Kenntnis 
v.A.z.K. - vor Abgang zur Kenntnis 
z.Vbl. - zum Verbleib 
z.w.B. – zur weiteren Bearbeitung 
z.w.V. - zur weiteren Veranlassung 
Wv. - Wiedervorlage 
z.d.A. - zu den Akten (mit Aktenzeichen) 
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§ 6 Federführende Stelle 
 
(1) Grundsätzlich hat immer eine Abteilung, eine Stabsstelle, eine zentrale 
Einrichtung oder ein Fachbereich die Federführung für einen Vorgang. Die 
Federführung ergibt sich aus dem Geschäftsverteilungsplan. Die federführende Stelle 
ist verantwortlich für die Bearbeitung und Koordination des Vorgangs. Weitere zu 
beteiligende Stellen sind im Rahmen ihrer Teilzuständigkeit verantwortlich. 
 
(2) Die federführende Bearbeitung eines Vorgangs liegt nur in besonderen 
Ausnahmefällen bei P, VP oder K. 
 
(3) Die Poststelle - bzw. bei Schreiben der Ministerien das Kanzlersekretariat - trägt 
im Posteingangsstempel das Kürzel der federführenden Stelle ein. 
Bei der federführenden Stelle werden Posteingänge der zuständigen 
sachbearbeitenden Person zugeleitet, sie ergänzt das entsprechende Aktenzeichen. 
Falls sich die Bearbeitung im Rahmen einer Teilzuständigkeit oder ggf. die 
Bearbeitung einer anderen Stelle verzögert, ist eine Kopie anzufertigen und das 
Original mit einem Zusatz weiterzugeben, aus dem die stattfindende Bearbeitung 
erkennbar ist. Für die Bearbeitung der Vorgänge im Vertretungsfall sind Regelungen 
innerhalb der einzelnen Verwaltungsstellen zu treffen. 
 
(4) Bestehen Zweifel hinsichtlich der Federführung, sind diese unverzüglich unter 
Einbeziehung der Abteilung Personalmanagement zu klären. Bis zur Klärung bleibt 
die Stelle verantwortlich, die zuerst mit der Angelegenheit befasst wurde. Eine 
Veränderung der durch das Präsidium oder der Abteilung Personalmanagement 
festgelegten Zuständigkeit ist nur einvernehmlich möglich. 
 
(5) Die Schlussverfügung (z.d.A. - Verfügung mit Aktenzeichen) erfolgt ausschließlich 
durch die federführende Stelle. 
 
 
§ 7 Aktenverwaltung 
 
(1) Akten werden direkt bei den federführenden Stellen geführt. Die Ablage sowie die 
Verwaltung des Schriftgutes richten sich nach dem Aktenplan und den 
Aufbewahrungsbestimmungen. Die Fachbereiche und die HLB können eigene Akten-
zeichen verwenden. 
 
(2) Akten sollten nur so lange bei der sachbearbeitenden Person liegen, wie sie für 
die Bearbeitung erforderlich sind. Ist ein Vorgang abgeschlossen, wird er z.d.A. an 
die Akten führende Stelle gegeben. Auch vor einer längeren Abwesenheit (z.B. 
Urlaub) sind die Akten, soweit sie nicht an die vertretende Person gegeben werden, 
an die aktenführende Stelle zu geben. 
 
 
§ 8 Form des Schriftverkehrs 
 
(1) Der allgemeine Schriftverkehr wird unter der Bezeichnung "Hochschule Fulda - 
Der Präsident" geführt. Die Abteilungen, Stabsstellen und zentralen Einrichtungen 
können ihre Bezeichnung hinzufügen. Die Fachbereiche haben eigene Briefbögen für 
den allgemeinen Schriftverkehr. In Angelegenheiten, in denen ein Fachbereich im 
Auftrag der Präsident*in handelt (z.B. in Berufungsverfahren), gilt Satz 1.   
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(2) Schriftverkehr der Beauftragten trägt nach individueller Wahl der betreffenden 
Person den Briefkopf "Hochschule Fulda – Die Beauftragte/Die Beauftragte*/Der 
Beauftragte/Der Beauftragte* für…“, soweit sie weisungsfrei sind. Beauftragte, die 
weisungsgebunden sind, verwenden den Briefkopf „Hochschule Fulda – Der 
Präsident“ ohne Zusatz. 
 
(3) Schreiben, interne Vermerke und Dokumente werden in der Standardschriftart 
„Arial“ in der Schriftgröße 12 verfasst. Weiteres regelt das CD Handbuch der 
Hochschule Fulda. 
Originalschreiben sollen ein farbiges Logo enthalten. Gedruckt werden alle Seiten 
auf weißem, umweltfreundlichem Papier. 
 
(4) Die sachbearbeitende Person soll sich bei der Erledigung ihrer Aufgaben, 
insbesondere bei der Abfassung von Bescheiden, Verfügungen, Entscheidungen und 
sonstigen Maßnahmen auf das Wesentliche und Notwendige beschränken. Die 
Schriftsätze sollen knapp, verständlich und erschöpfend sein. Wo mündliche oder 
fernmündliche Erledigung zweckmäßig ist, unterbleibt in der Regel ein 
Schriftwechsel. In diesen Fällen ist ein kurzer Aktenvermerk zu fertigen. 
 
(5) Zu den Bestandteilen eines Schreibens gehören: 
 
• Das Geschäftszeichen, bestehend aus dem Kürzel der federführenden Stelle, dem   
  Aktenzeichen gemäß Aktenplan und dem Namenskürzel der bearbeitenden Person, 
• der Betreff in Fettdruck (ohne das Wort ”Betreff”), 
• ggf. der Bezug in Fettdruck (ohne das Wort ”Bezug”), 
• ggf. die Anlagen; auf sie ist am Ende des Schreibens hinzuweisen. Bei mehreren  
  Anlagen sind diese aufzuzählen. 
 
Schreiben sind in der Regel in der Ich-Form zu formulieren. Originalschreiben sind zu 
unterzeichnen, Aktenexemplare mit Namenszeichen und Datum zu versehen. Am 
Ende des Schreibens sind Vor- und Nachname (auf Wunsch auch nur der 
Nachname) der unterzeichnenden Person unter der Unterschrift aufzuführen. 
 
(6) Grundsätzlich unterzeichnet die sachbearbeitende Person (s. § 9 Abs. 1 
Zeichnungsbefugnis). Wichtigere Schreiben (insbesondere an das Ministerium) 
unterzeichnen in der Regel die Vorgesetzten; Schreiben von besonderer Bedeutung 
werden von P, VP oder K unterzeichnet. Schreiben, die von den Vorgesetzten 
unterzeichnet werden, sind am Ende des Aktenexemplars von der 
sachbearbeitenden Person mit Namenszeichen abzuzeichnen. Falls die Person, die 
unterzeichnen soll, nicht verfügbar ist, unterschreibt die stellvertretende Person mit 
dem handschriftlichen Zusatz i.V. (in Vertretung) hinter der Unterschrift. 
 
(7) Die Präsident*in zeichnet mit dem eigenen Namen ohne Zusatz. 
Die Vizepräsident*in und die Kanzler*in unterzeichnen „In Vertretung". 
Die Beauftragten gemäß § 3 zeichnen, soweit sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
frei von Weisung sind, ohne Zusatz. 
 
(8) Die übrigen Beschäftigten unterzeichnen mit dem Zusatz „Im Auftrag" in der 
Regel ohne Amtsbezeichnung. Beschäftigte der Fachbereiche zeichnen nur in den 
Fällen des Abs. 1 Satz 3 mit dem Zusatz „Im Auftrag“.   
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(9) In Angelegenheiten, in denen eine weitere Stelle in der Verwaltung zu beteiligen 
ist, wird der Entwurf von der sachbearbeitenden Person mit den zur Entscheidung 
notwendigen Unterlagen den Mitwirkenden zur Mitzeichnung („z.M.") zugeleitet. 
Wer mitzeichnet, ist für den sachlichen Inhalt insoweit verantwortlich, als der eigene 
Aufgabenbereich berührt ist. 
 
(10) Zu jedem Vorgang ergeht eine schriftliche, abschließend gezeichnete Verfügung 
(Schlussverfügung). In ihr ist zu bestimmen, wie der Vorgang geschäftsmäßig zu 
behandeln ist. Es kommen je nach Sachlage in Betracht: 
Wv.  - Wiedervorlage mit Datum, wenn der Vorgang noch nicht abschließend erledigt 
 ist, 
z.V. -  zum Vorgang, wenn bei einem noch nicht abgeschlossenen Vorgang eine 
 weitere Bearbeitung erst nach Erhalt von angeforderten Stellungnahmen 
 zweckmäßig ist, 
z.d.A. -  zu den Akten, wenn der Vorgang abgeschlossen ist oder in absehbarer Zeit 
 nichts zu veranlassen ist, 
z.w.V.  – zur weiteren Veranlassung. 
 
(11) Der Schriftverkehr soll beschleunigt und vereinfacht werden durch Übersendung 
von Schriftstücken per Telefax oder E-Mail. Routineanfragen sind per E-Mail zu 
beantworten. Eine nachträgliche Übersendung des Originaldokuments ist nur 
erforderlich, wenn besondere Zustellarten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
notwendig sind. 
 
 
§ 8a Gender- und diversitätssensible Sprache 
 
(1) Auf eine differenzierte, vorurteils- sowie diskriminierungsfreie Begriffswahl ist zu 
achten (z.B. Geflüchtete statt Flüchtlinge). 
 
(2) In Fließtexten aller Art ist eine gendersensible und inklusive Sprache umzusetzen; 
dies erfordert geeignete sprachliche Gestaltungsmittel, z.B. 

a) Schreibweisen, die alle Geschlechter einschließen. Diese können in Form 
geschlechtsneutraler (z.B. die Person, das Mitglied) oder sichtbarmachender 
Formulierungen umgesetzt werden. Bei sichtbarmachenden Formulierungen ist 
die Schreibweise mit Gender Stern * (vereinfachte Schreibweise1, z.B. eine 
Mitarbeiter*in) zu wählen. 

b) Pluralformen (z.B. die Angestellten) 
c) substantivierte Partizip Präsenz-Formen und substantivierende Adjektive (z.B. 

die Studierenden, die professorale Lehrkraft) 
d) die direkte Anrede (z.B. Reichen Sie … ein, Melden Sie sich an) 

 
(2) Folgende Schreibweisen sind in Fließtexten nicht zulässig:  

a) das Binnen-I (z.B. StudentInnen) 
b) die Bindung mit „und/oder“ sowie Formulierungen mit „beziehungsweise“ 
c) die Schrägstrichform (z.B. Mitarbeiter/-innen) 
d) Einklammerungen (z.B. Professor(innen)) 

 
 

                                                 
1 S. Erläuterung in der Anlage 
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(3) Feststehende maskuline Bezeichnungen für Kollektivorgane (z.B. Ärzteverbund) 
sind beizubehalten.  
Ist mit einem Begriff nicht im direkten Sinne eine Person gemeint, sondern eine 
juristische Person oder Funktion, so kann aus Gründen der Lesbarkeit die männliche 
Form beibehalten werden, da diese dann als neutral bzw. sächlich gelesen werden 
kann (z.B. Veranstalter); das Gleiche gilt für feststehende Bezeichnungen in 
Gesetzen oder Verordnungen (z.B. Arbeitgeber).  
  
 
§ 9 Zeichnungsbefugnis 
 
(1) Alle Beschäftigten haben Zeichnungsbefugnis (Unterschriftsbefugnis) für das 
jeweilige Aufgabengebiet gemäß Geschäftsverteilungsplan. Davon abweichend 
unterzeichnen im ersten halben Jahr nach Neueinstellung die Vorgesetzten. Darüber 
hinaus können im Einzelfall Ausnahmeregelungen getroffen werden. 
 
(2) In Finanzangelegenheiten sind die sachliche und die rechnerische Richtigkeit 
festzustellen. Die Feststellung der rechnerischen Richtigkeit ist dem 
Finanzmanagement vorbehalten. Sachlich richtig zeichnen dürfen die 
kostenstellenverantwortlichen Professor*innen, Mitarbeiter*innen ab Entgeltgruppe 9 
und Beamte ab Besoldungsgruppe A9.  
Darüber hinaus kann die Leitung des Finanzmanagements im Einzelfall die Befugnis 
zur Sachlich-richtig-Zeichnung erteilen. 
 
(3) Der Name der zeichnenden Person ist in Druckbuchstaben unter die Unterschrift 
zu setzen. 
 
 
§ 10 Zwischenbescheid, Abgabenachricht 
 
(1) Es ist ein Zwischenbescheid zu erteilen, wenn die Bearbeitung innerhalb von 3 
Wochen nach Posteingang noch nicht abgeschlossen werden konnte. Der 
Zwischenbescheid kann auch mündlich, telefonisch oder elektronisch erfolgen und ist 
in den Akten zu vermerken. Im Bescheid ist mitzuteilen, wann die Bearbeitung 
voraussichtlich abgeschlossen sein wird. 
 
(2) Bei Abgabe eines Vorgangs an eine andere Stelle ist eine Abgabenachricht zu 
erteilen. 
 
 
§ 11 Aktenvermerke, Protokolle, interne Korrespondenz 
 
(1) Über Gespräche, Auskünfte, Telefonate (insbesondere mit Ministerien) und 
sonstige Begebenheiten, die für die weitere Sachbearbeitung von Bedeutung sind, 
sind Aktenvermerke mit Aktenzeichen zu fertigen. Der Sachstand muss jederzeit aus 
den Akten ersichtlich sein. 
 
(2) Über wichtige Besprechungen (insbesondere mit Personen aus verschiedenen 
Abteilungen) ist zeitnah (innerhalb von 10 Tagen) ein Protokoll- oder 
Gesprächsvermerk mit Aktenzeichen anzufertigen.  
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Protokolle von Besprechungen, an denen mehrere Personen teilgenommen haben, 
sind von der federführenden Stelle z.d.A. zu geben. Dies gilt für externe 
Besprechungen analog. 
 
(3) Zwischen den einzelnen Verwaltungsstellen soll schriftliche Korrespondenz sowie 
der Versand von Protokollen und internen Vermerken möglichst per E-Mail erfolgen. 
Innerhalb der Hochschule ist kein Kopfbogen zu verwenden. 
 
(4) Innerhalb der Hochschule werden die Vorgänge in Laufmappen befördert. Die 
Laufmappen sind mit dem Zeichen der Organisationseinheit zu versehen, für die der 
Vorgang bestimmt ist. 
 
 
§ 12 Dienstweg 
 
Die Vorlage von Vermerken und Schreiben zur Kenntnisnahme, zur Entscheidung 
oder Unterschrift an P, VP oder K erfolgt grundsätzlich auf dem Dienstweg, d.h. über 
die jeweiligen Vorgesetzten. Entsprechend erfolgt die Aufgabendelegation von 
Mitgliedern des Präsidiums an die zuständigen Mitarbeiter*innen über die jeweiligen 
Vorgesetzten. Bei entsprechenden E-Mails sind die betr. Vorgesetzten in CC zu 
setzen. 
 
 
§ 13 Postausgang 
 
(1) Abgehende Einzelpost ist grundsätzlich in der federführenden Stelle versandfertig 
zu machen. Im Ausnahmefall kann die Post der Poststelle zum Versand in 
Laufmappen zugeleitet werden; die federführende Stelle ist dafür verantwortlich, 
dass die entsprechende Verfügung auf dem Aktenexemplar angebracht ist, alle 
Anlagen beigefügt und die jeweiligen Mehrfertigungen komplett sind. 
 
(2) Große Versandaktionen sind rechtzeitig mit der Poststelle abzustimmen. 
 
(3) Schreiben, die elektronisch hergestellt und versandt werden, sind mit der 
Namensangabe, der Adresse der Hochschule mit Nennung der jeweiligen 
Verwaltungseinheit sowie Telefonnummer (elektronische Visitenkarte) unter dem 
elektronischen Dokument zu versehen. Die Regelungen des § 8 sind entsprechend 
zu beachten, insbesondere Zeichnen „In Vertretung“ bzw. „Im Auftrag“ bei E-Mails, 
die nicht nur informeller Natur sind, und Beteiligung (vorherige Absprache oder 
Kopie) ggf. betroffener Hochschulmitglieder. 
Die elektronische Visitenkarte kann im hochschulinternen Schriftverkehr entfallen. In 
den Arbeitsabläufen sind elektronische Verfahren so weit möglich zu nutzen. 
 
(4) Beim E-Mail-Versand ist im Schriftverkehr mit Externen nur in besonders 
erforderlichen Ausnahmefällen eine Klausel zum Haftungsausschluss (Disclaimer) 
anzuhängen. 
 
 
§ 14 Rücksprache 
 
Von Vorgesetzten angeordnete Rücksprachen sollen zeitnah, bei Zusatz ”sofort” am 
selben Tag erledigt werden. Bei Rücksprache wird der Sachstand dargestellt und 
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eine Entscheidung vorgeschlagen. Die Rücksprache soll unter Bereithaltung der den 
Vorgang betreffenden Akten und Vorgänge durchgeführt werden. Die Vorgesetzte* 
bestätigt, dass die Rücksprache erledigt wurde. 
 
 
§ 15 Bearbeitung von E-Mails  
 
(1) E-Mails sind mindestens einmal täglich abzufragen und zügig zu bearbeiten. 
Routineanfragen sind zeitnah i.d.R. per E-Mail zu beantworten, auch wenn eine 
zügige Bearbeitung nicht möglich sein sollte. 
E-Mails von grundsätzlicher Bedeutung sind den Vorgesetzten durch Weiterleiten der 
E-Mail oder Aufnahme in den Antwort-Verteiler zur Kenntnis zu geben.  
 
(2) Entsprechend der Regelung in § 11 Abs. 1 sind E-Mails ggf. zu 
Dokumentationszwecken auszudrucken und zu den Akten zu nehmen. Anlagen, die 
sich nicht sinnvoll ausdrucken lassen, sind elektronisch aufzubewahren. 
 
(3) Für den Vertretungsfall ist der Vertreter*in das Leserecht für die E-Mails 
einzurichten, weiterhin ist die automatische Rückantwort zu aktivieren. 
 
 
§ 16 Intranet, QM-System 
 
(1) Wichtige Informationen und Protokolle werden im Intranet der Hochschule Fulda 
zur Verfügung gestellt; die Beschäftigten sollen regelmäßig (idealerweise mindestens 
einmal arbeitstäglich) die TopNews auf entsprechende Nachrichten prüfen. 
 
(2) Alle für die Verwaltungsabläufe erforderlichen Dokumente und Formulare sollen 
im QM-System hinterlegt sein; diese sind i.d.R. zu verwenden. 
 
 
§ 17 Abwesenheit 
 
Bei Abwesenheit, insbesondere bei länger dauernder, ist durch geeignete 
organisatorische Maßnahmen (z.B. Aktivierung der Rufumleitung, Nutzung des 
Anrufbeantworters oder automatische Rückantwort bei E-Mails) sicherzustellen, dass 
zeitnah Auskunft gegeben werden kann. 
 
 
§ 18 Urlaub und Dienstbefreiung 
 
(1) Urlaubsanträge und Dienstbefreiungsanträge der Leitungen der Abteilungen, 
Stabsstellen und zentralen Einrichtungen bedürfen der Zustimmung des jeweils 
zuständigen Präsidiumsmitglieds. 
 
(2) Urlaubsanträge der übrigen Beschäftigten sind über die jeweiligen Vorgesetzten 
dem Personalmanagement zur Genehmigung zuzuleiten. 
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§ 19 Dienstreisen 
 
(1) Dienstreisen müssen grundsätzlich vor Antritt schriftlich genehmigt sein. 
Dienstreisen der Leitungen der Abteilungen, Stabsstellen und zentralen 
Einrichtungen bedürfen der Zustimmung des jeweils zuständigen 
Präsidiumsmitglieds. Die Dienstreiseanträge der übrigen Beschäftigten sind über die 
jeweiligen Vorgesetzten der zuständigen Abteilung zur Genehmigung zuzuleiten. Bei 
Dienstreisen oder Dienstgängen haben die Beschäftigten in ihren Abteilungen eine 
Information zu hinterlassen, wo oder wie sie erreichbar sind. 
 
(2) Über den Inhalt und das Ergebnis von Dienstreisen ist i.d.R, sofern von der 
vorgesetzten Person gefordert und kein Protokoll von anderer Stelle gefertigt wird, 
ein Aktenvermerk zu führen, der der jeweiligen Vorgesetzten* vorzulegen ist. 
 
 
§ 20 Erkrankung und Unfall 
 
(1) Wer dem Dienst wegen Erkrankung oder Unfall fernbleiben muss, hat dafür Sorge 
zu tragen, dass dies unter Angabe der voraussichtlichen Dauer der Abwesenheit 
über die jeweilige Abteilung vor Beginn der Kernzeit bzw. Arbeitszeit der Abteilung 
Personalmanagement angezeigt wird. 
 
(2) Eine ärztliche Bescheinigung ist - unbeschadet weitergehender arbeits- oder 
beamtenrechtlichen Regelungen - erforderlich, wenn die Dienstunfähigkeit länger als 
drei Kalendertage andauert. Die Bescheinigung ist spätestens am vierten 
Kalendertag bzw. an dem auf den dritten Kalendertag folgenden allgemeinen 
Arbeitstag über die jeweilige Abteilungsleitung dem Personalmanagement 
vorzulegen. Wer wieder dienstfähig ist, hat unverzüglich sicherzustellen, dass die 
Wiederaufnahme des Dienstes über die jeweilige Abteilung dem 
Personalmanagement angezeigt wird. Bei Unfällen ist sofort eine Unfallanzeige 
vorzulegen. 
 
 
§ 21 Dienstsiegel 
 
(1) Die Hochschule Fulda führt Dienstsiegel. 
 
(2) Die Präsident*in bzw. die von ihr beauftragte Stelle ermächtigt die zur Führung 
von Dienstsiegeln befugten Beschäftigten schriftlich. Der Kreis der Berechtigten ist 
möglichst klein zu halten. 
 
(3) Die Dienstsiegel sind zu nummerieren, in einer Liste zu erfassen und nur gegen 
Empfangsbestätigung und Belehrung auszuhändigen. Bei Ausscheiden sind die 
Dienstsiegel zurückzugeben. 
 
 
§ 22 Vertretung der Hochschule Fulda nach außen 
 
(1) Die Vertretung der Hochschule Fulda nach außen obliegt der Präsident*in. Die 
Präsident*in entscheidet, ob sie selbst oder in ihrer Vertretung VP oder K wichtige 
Termine wahrnehmen, oder ob Termine von Beauftragten, Dekanatsmitgliedern oder 
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Abteilungsleitungen wahrgenommen werden, soweit dies nicht durch das Hessische 
Hochschulgesetz oder die Geschäftsverteilung im Präsidium geregelt ist. 
 
(2) Außentermine sind innerhalb der Hochschule inhaltlich vorzubereiten und 
abzustimmen. Die Zahl der an einem Außentermin teilnehmenden Beschäftigten ist 
auf das erforderliche Minimum zu begrenzen. 
Nach Wahrnehmung eines wichtigen Außentermins ist das Präsidium über Inhalt und 
Ergebnis sowie weitere Aktivitäten auf dem Dienstweg zu unterrichten. 
 
(3) Die rechtsgeschäftliche Vertretung obliegt der Präsident*in. 
Der Abschluss von Verträgen ist gemäß der Geschäftsverteilung im Präsidium dem 
jeweiligen Präsidiumsmitglied übertragen, soweit nicht im Rahmen der 
Geschäftsverteilung oder mittels Zeichnungsbefugnis ausdrücklich eine Delegation 
stattfindet (s. Dokument „Zeichnungsbefugnisse“). 
 
 
§ 23 Unterrichtung von Presse, Funk und Fernsehen 
 
(1) Zuständig für die Information der Öffentlichkeit ist im Auftrag der Präsident*in die 
Pressestelle.  Die Pressestelle ist im Auftrag der Präsident*in in Fragen der 
Öffentlichkeitsarbeit weisungsbefugt. Alle Beschäftigten haben bei 
öffentlichkeitswirksamen Angelegenheiten die Pressestelle – ggf. über die 
vorgesetzte Person - rechtzeitig zu informieren. 
 
(2) Presse-, Funk- und Fernsehinterviews von Beschäftigten bedürfen der vorherigen 
Abstimmung mit der vorgesetzten Person und der Pressestelle. Diese bezieht in 
besonderen Fällen das Präsidium ein. 
 
(3) Foto-, Fernseh- und Filmaufnahmen in der Hochschule Fulda werden ggf. in 
Abstimmung mit der betroffenen Einrichtung durch die Pressestelle genehmigt. 
 
 
§ 24 Schlussvorschriften 
 
Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in den Amtlichen 
Mitteilungen der Hochschule in Kraft. Sie ersetzt die Geschäftsordnung für die 
Verwaltung der Hochschule Fulda vom 31. Mai 2012. 
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Anlage  
 
Gender-Stern * - Was bedeutet „vereinfachte Schreibweise“? 
 
 
Der Gender Stern * ist ein sprachliches Mittel, um alle sozialen Geschlechter und 
Geschlechteridentitäten zu umfassen. 
 
Bei der vereinfachten Schreibweise wird der * nur im Nomen (Hauptwort) verwendet, 
und zwar zwischen dem Wortstamm, i. d. R. identisch mit der maskulinen Wortform, 
und der femininen Endung.  
 
Artikel, Pronomen, Adjektive etc. beziehen sich auf „die Person“ und werden daher 
i.d.R. nur in der weiblichen Form genutzt. 
 
z.B.   die Mitarbeiter*in - umfasst jede mitarbeitende Person, gleich welchen    
 Geschlechts, 
         eine ausgebildete Akademiker*in – umfasst jede akademisch ausgebildete 
 Person, gleich welchen Geschlechts. 
 
 
Ist der * mitten im Nomen nicht sinnvoll, wird er an das Ende des Nomens gesetzt. 
 
z.B.  die Vorgesetzte* - umfasst jede vorgesetzte Person, gleich welchen 
 Geschlechts.  
 


